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Sehr geehrte Klientin, 
Sehr geehrter Klient!

aufgrund aktueller Anlassfälle möchten wir Sie an eine EU-Regelung erinnern, die in der Praxis oftmals 
übersehen wird: Alle Arbeitgeber/innen sind verpflichtet, bei grenzüberschreitenden Einsätzen von 
Mitarbeiter/innen innerhalb der EU/EWR bzw. der Schweiz beim zuständigen Krankenversicherungsträger 
vorweg eine Bescheinigung über das anwendbare Sozialversicherungsrecht zu beantragen (Formular A1). 
Dies hat den Sinn, gegenüber ausländischen Behörden und Unternehmen (z.B. Geschäftspartnern) belegen 
zu können, dass die Mitarbeiter/innen in Österreich sozialversichert und ordnungsgemäß gemeldet sind.

Beachten Sie bitte, dass dies nicht nur für Entsendungen, sondern auch für kurze Auslandseinsätze gilt, wie 
z.B. tageweise Montageeinsätze, Dienst- bzw. Geschäftsreisen, die Teilnahme an dienstlichen Besprechungen, 
Konferenzen oder Seminaren etc.

Die A1-Bescheinigung ist bereits ab dem ersten Tag notwendig und muss durch den/die jeweilige/n 
Mitarbeiter/in stets mitgeführt werden. Andernfalls drohen Geldstrafen und weitere unangenehme 
Folgen. So kann z.B. den Mitarbeiter/innen der Zutritt zum ausländischen Einsatzort verweigert werden. 
Diesbezügliche Kontrollen haben laut den uns vorliegenden Informationen in einigen Ländern deutlich 
zugenommen.

Der Antrag auf Ausstellung der A1-Bescheinigung hat über das Elektronische Datenaustausch-System der 
Krankenversicherungsträger (ELDA) zu erfolgen.

Um zu gewährleisten, dass Sie die A1-Bescheinigungspflicht stets rechtzeitig erfüllen können, sind 2 
Varianten denkbar:  
o Sie können sich entweder selbst bei ELDA registrieren, die ELDA-Software installieren und die A1-
Bescheinigungen jeweils selbst elektronisch beantragen oder 
o wir unterstützen Sie bei der elektronischen Beantragung der A1-Bescheinigungen. In diesem Fall 
bitten wir Sie um Übermittlung der von uns benötigten Informationen mittels eines von uns bereitgestellten 
Formulars rechtzeitig vor jeder geplanten Dienstreise. 

Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit zur Verfügung.

Die in dieser Publikation veröffentlichten Angaben haben nur einen informativen Charakter und ersetzen keinesfalls eine Rechts-,Wirtschafts- oder Steuerberatung. Für die Beratung sind Kenntni-
sse über den konkreten Fall, sowie eine Beurteilung allerrelevanten Umstände erforderlich. Für Entscheidungen, die der Leser dieser Publikation auf Grund der hierin

angeführten Informationen selbst trifft, können wir keine Verantwortung übernehmen.
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Firmenbuchnummer:

Beginn: Ende:

Adresse im Beschäftigungsstaat  [bei längerem Aufenthalt ]: 

Versicherungsnummer: 

Geburtsdatum:

Geschlecht:

Staatsangehörigkeit:

Geburtsort:

Entsendung eines Arbeitnehmers in einen anderen Mitgliedstaat

Familienname: 

Vorname(n): 

Land / PLZ / Ort: 

Straße:

Dienstnehmer: 

Telefonnummer:

                                   Land / PLZ / Ort:

Straße:

Dienstgebername:

Dienstgeber:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

E-Mail-Adresse:

Wirtschaftssektor [bitte auswählen ]: Sonstiger Sektor

Beitragskontonummer:

Rechtsform:

Land / PLZ / Ort: 

Straße:

Beschäftigung im Zielland:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Beschäftigungsstaat:

Bezeichnung Beschäftigungsstelle:

Land / PLZ / Ort:

Straße:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Dauer der Entsendung: 

       EU-Mitgliedsstaat der Heimatbasis: 

       Wenn ja, Gründe für die  Ablöse angeben: 

      Arbeitnehmer ist beim Arbeitgeber beschäftigt seit: 

      Art der Tätigkeit - Berufsbezeichnung: 

männlich weiblich 

Dienstgeber Geschäftstätigkeit mind. 25% in Österreich 

Dienstgeber beschäftigt neben internem Verwaltungspersonal weitere Arbeitskräfte in Österreich 

Keine feste Beschäftigungsstelle im Beschäftigungsstaat  

Entsendung / Beschäftigung ist vertraglich befristet  

Arbeitnehmer ist Mitglied einer Flug- oder Kabinenbesetzung 

Arbeitnehmer löst einen anderen entsandten Arbeitnehmer im Beschäftigungsstaat mit gleicher Tätigkeit ab  

Arbeitnehmer wurde vom Arbeitgeber i. d. letzten 2 Mon. vor Entsendezeitraum im Beschäftigungsstaat eingesetzt  

Arbeitnehmer wird vom Unternehmen, zu dem er vom Arbeitgeber entsandt wird, überlassen [nicht zutreffend bei Dienstreisen] 


